
Verbotene Waffen und Munition

WR 6.2 A

Verbotene Waffen und Munition (§ 2 III WaffG, Anlage 2, Abschnitt 1 zum WaffG)

Zubehör für Schusswaffen: (Ausnahme, wenn die folgenden Teile bis zum 01.09.2021 bei der Behörde angemeldet werden oder eine Aus-
nahmegenehmigung beantragt wird)

• Wechselmagazine für Kurzwaffen für Zentralfeuermunition sind, die mehr als 20 Patronen aufnehmen können
• Wechselmagazine für Langwaffen für Zentralfeuermunition sind, die mehr als zehn Patronen aufnehmen können
• halbautomatische Kurzwaffen für Zentralfeuermunition sind, die über ein eingebautes Magazin mit einer Kapazität von mehr als 20 verfügen
• halbautomatische Langwaffen für Zentralfeuermunition sind, die über ein eingebautes Magazin mit einer Kapazität von mehr als zehn Patronen- 
 verfügen

Tragbare Gegenstände (§ 1 II Nr. 2 a WaffG)

• Hieb- und Stoßwaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs 
 verkleidet sind (z. B. Kugelschreiberstilett) »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 III Nr. 1, IV WaffG)

• Stahlruten, Totschläger (= biegsame Gegenstände, z. B. Teleskopschlagstöcke mit federndem Schlagarm, dessen Ende durch Metall beschwert ist),  
 Schlagringe »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 III Nr. 1 WaffG)

• Wurfsterne (= sternförmige Gegenstände, die zum Wurf auf ein Ziel bestimmt und geeignet sind, die Gesundheit zu beschädigen)   
 »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 III Nr. 1, IV WaffG)

• „Molotow-Cocktails“ (= tragbare Gegenstände, bei denen leicht entflammbare Stoffe (z. B. Bezin oder Benzin-Ölgemische) verteilt und entzündet wer- 
 den, so dass schlagartig ein Brand entsteht) »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 I Nr. 1, IV WAffG)

• Gegenstände mit Reiz- oder anderen Wirkstoffen (Ausnahme: Stoffe gesundheitlich unbedenklich)
  »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 III Nr. 1, IV WAffG)

• Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte ohne Zulas- 
 sungszeichen) »Zuwiderhandlung: Ordnungswidrigkeit (§ 53 I Nr. 2 WAffG)

• Präzisionsschleudern »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 III Nr. 1, IV WAffG)

• Gegenstände, die nach Handhabung und Beschaffenheit dazu bestimmt sind, durch Drosseln die Gesundheit zu beschädigen (z. B. Nun-Chakus)  
 »Unerlaubter Umgang: Vergehen (§ 52 III Nr. 1, IV WAffG)


